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1. Fragestellung: 

Welche Anforderungen sind an das qualifizierte Netzanschlussbegehren nach § 66 Abs. 18 

Satz 2 EEG 2012 ÄndGesBeschl zu stellen? 

 

2. Stellungnahme 

Der BDEW teilt in einigen Punkten die Auffassung der Clearingstelle EEG, die diese im Hin-

weisentwurf vom 6. Juli 2012 dargelegt hat. Allerdings vermag der BDEW der Auffassung der 

Clearingstelle EEG hinsichtlich der Auslegung der Begriffe „schriftlich“ und „elektronisch“ in 

§ 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu)1 nicht zu folgen. Außerdem sieht der BDEW Probleme 

bei der Feststellung, dass die im Rahmen des Netzanschlussbegehrens mitgeteilte Leistung 

der Anlage auch in geringem Umfang überstiegen werden darf. Dies ergibt sich aus folgen-

den Gründen: 

 

a) Gesetzeswortlaut 

§ 66 Abs. 18 EEG 2012 (neu) enthält eine Übergangsregelung, die bei Einhaltung bestimmter 

Voraussetzungen gewährleistet, dass das EEG in der bis zum Inkrafttreten des „EEG-

„Solarstrom-Änderungsgesetzes 2012“ geltenden Fassung für die betreffenden Anlagen fort 

gilt. § 66 Abs. 18 EEG 2012 (neu) lautet nach dem Gesetzesbeschluss des Deutschen Bun-

destages vom 28. Juni 2012 wie folgt: 

„(18) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, 

die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 7 Absatz 1 dieses 

Gesetzes] in Betrieb genommen worden sind, gilt nach dem 31. Dezember 2013 § 33 

Absatz 4; im Übrigen gilt das Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am … [einsetzen: 

Datum des letzten Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 7 Absatz 1 dieses Geset-

zes] geltenden Fassung. Satz 1 gilt auch für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von 

Strom aus solarer Strahlungsenergie in, an oder auf Gebäuden oder Lärmschutzwän-

den, die nach dem 31. März 2012 und vor dem 1. Juli 2012 nach § 3 Nummer 5 in Be-

trieb genommen worden sind, wenn für die Anlage vor dem 24. Februar 2012 nach-

weislich ein schriftliches oder elektronisches Netzanschlussbegehren unter Angabe 

des genauen Standorts und der zu installierenden Leistung der Anlage gestellt worden 

ist.“ 

Bei Einhaltung folgender Voraussetzungen gilt somit nach § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 

(neu) das EEG 20122 in der bisherigen Fassung für folgende Anlagen weiter: 

- Solarstromanlagen  

- an oder auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden,  

                                                 
1
  Das „EEG 2012 (neu)“ bezeichnet in dieser Stellungnahme das EEG 2012 in der aufgrund des „Gesetzes 

zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu weiteren Änderungen 
im Recht der erneuerbaren Energien“, das am 28. Juni 2012 vom Deutschen Bundestag beschlossen wor-
den ist, geänderten Fassung. 

2
  Die Fassung, die bis zum Inkrafttreten des EEG-Änderungsgesetzes galt. 
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- die nach dem 31. März 2012 und vor dem 1. Juli 2012 nach § 3 Nummer 5 EEG 2012 

(neu) in Betrieb genommen worden sind,  

- wenn für die Anlage vor dem 24. Februar 2012 nachweislich ein schriftliches oder 

elektronisches Netzanschlussbegehren unter Angabe des genauen Standorts und der 

zu installierenden Leistung der Anlage gestellt worden ist. 

Eine Anlage muss daher sämtliche der vier vorstehend aufgeführten Voraussetzungen erfül-

len, um in den Anwendungsbereich der Übergangsregelung zu kommen. Ist dies nicht der 

Fall, gilt für die Anlage bei Inbetriebnahme ab dem 1. April 2012 das EEG 2012 in der durch 

das „EEG-Solarstrom-Änderungsgesetz 2012“ geänderten Fassung. Sind einzelne Module 

nicht vom Netzanschlussbegehren umfasst, gilt diese Übergangsregelung für diese Module 

nicht. Letzteres gilt insbesondere, wenn die Leistung der zu installierenden Module diejenige 

aus dem Netzanschlussbegehren übersteigt, oder wenn weitere Module an einem anderen 

Standort als dem im Netzanschlussbegehren genannten hinzukommen. 

 

b) Inbetriebnahme im Sinne von § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 

Der BDEW teilt die Rechtsansicht der Clearingstelle EEG, dass die Inbetriebnahme im Sinne 

von § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 gemäß den Vorgaben von § 3 Nr. 5 EEG 2012 (neu)3 

geschehen muss. Dies hat der Gesetzgeber auch in der Begründung der entsprechenden 

Beschlussempfehlung des Deutschen Bundestages betont4. Eine Inbetriebnahme nur gemäß 

den Vorgaben von § 3 Nr. 5 EEG 2012 a.F., d.h. insbesondere in nicht-ortsfester Form 

und/oder ohne einen entsprechenden Wechselrichter, reicht dann nicht aus. Module, die nach 

dem 30. Juni 2012 in Betrieb genommen worden sind, fallen nicht in den Anwendungsbereich 

dieser Übergangsregelung, auch dann nicht, wenn sie leistungsseitig nach § 19 Abs. 1 Satz 1 

oder Abs. 1a EEG 2012 n.V. mit Modulen zusammengefasst werden, die nach dem 31. März 

2012 und vor dem 1. Juli 2012 in Betrieb genommen worden sind5.  

 

c) Stellung des Netzanschlussbegehrens „nachweislich schriftlich oder elektro-

nisch“ 

Dieses Netzanschlussbegehren muss nach § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) „nachweis-

lich schriftlich oder elektronisch“ gestellt worden sein. Allerdings definiert § 66 Abs. 18 Satz 2 

EEG 2012 (neu) die Begriffe „schriftlich“ bzw. „elektronisch“ nicht. Dementsprechend muss 

der Begriffsinhalt durch Auslegung bestimmt werden.  

Gemäß der Wortlautauslegung ist unter „schriftlich“ eine Erklärung oder ein Dokument zu 

verstehen, das durch Formen von Sprache, die mittels eines Zeichensystems die Bewahrung 

                                                 
3
  D.h. in der Fassung nach dem „EEG-Solarstrom-Änderungsgesetzes 2012“. 

4
  BT-Drs. 17/9152, S. 42 f.: „Die Übergangsregelung ermöglicht eine Fertigstellung der Anlage bis zum 30. 

Juni 2012. Die Anlage muss bis zu diesem Zeitpunkt nach dem neuen „technischen“ Inbetriebnahmebegriff 
in Betrieb genommen sein, der am 1. April 2012 in Kraft tritt.“.  

5
  So hinsichtlich der Inbetriebnahme und § 19 Abs. 1 EEG 2009: OLG Schleswig, Urteil vom 22.03.2012, Az. 

16 U 107/11, ZNER 2012, S. 281 f.; Clearingstelle EEG, Verfahren 2011/11, Link: http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/11. 

http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2011/11
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2011/11
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und Weitergabe von Information über Objekte (Schriftstücke) ermöglichen, aus denen die 

Information – meist visuell oder haptisch – erfassbar (lesbar) ist6. Dementsprechend ist hie-

runter jede Erklärung zu verstehen, die in dieser Form niedergelegt worden ist. Da dies aber 

eine sehr weite Auslegung erlaubt, die auch neben einer Übersendung eines Dokumentes im 

Original eine Übersendung eines Telefaxes, einer Kopie eines Originales sowie eines Aus-

druckes eines elektronisch generierten Dokumentes erfasst, liegt aufgrund der Wortlautaus-

legung keine eindeutige Auslegung vor.  

Der Begriff „elektronisch“ umfasst dem Wortlaut nach eine durch Elektronen-Technik gene-

rierte bzw. versandte Erklärung7. Auch diese Definition ist nicht eindeutig, da sie sämtliche 

durch elektronische Kommunikationsmedien generierte und empfangene Informationen um-

fassen kann.  

Es ist daher zu prüfen, ob die weitere Auslegung dieser Begriffe nach den Auslegungsrege-

lungen eine Einschränkung dieser Begriffe ergibt. 

Die Auslegung nach der Gesetzessystematik ergibt nach Auffassung des BDEW, dass auf 

den Begriff „schriftlich“ die Definition nach § 126 BGB anzuwenden ist. Hinsichtlich des Be-

griffes „elektronisch“ kann für die Interpretation ebenfalls auf die Definition des BGB zurück-

gegriffen werden (§ 126a BGB).  

Die Binnensystematik innerhalb von § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) liefert keine An-

haltspunkte, da die Regelung selber die Begriffe nur einmal in diesem Zusammenhang ver-

wendet.  

Bei der Systematik innerhalb des EEG ist festzustellen, dass der Begriff „schriftlich“ im EEG 

2012 (neu) nur in § 66 Abs. 18 Satz 2 verwendet wird. Der Begriff „elektronisch“ wird an meh-

reren weiteren Stellen innerhalb des EEG 2012 (neu) verwendet, insbesondere im Rahmen 

des massegeschäftstauglichen Verfahrens nach § 33d Abs. 3 EEG 2012, dort jedoch auch 

nicht definiert. Dementsprechend können hieraus nur bedingt Schlussfolgerungen für die In-

terpretation der Begriffe in § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) gezogen werden.  

Betrachtet man die Begriffsdefinition über den Begriff „Netzanschlussbegehren“, so ist festzu-

stellen, dass § 5 Abs. 5 und 6 EEG 2012 (neu) den Begriff „Netzanschlussbegehren“ zwar 

verwendet, die Erklärung eines Netzanschlussbegehren aber nicht an eine bestimmte Form 

bindet. Das „Netzanschlussbegehren“ nach § 5 Abs. 5 EEG 2012 (neu) kann daher auch 

formlos erklärt werden. Dies lässt aber keine Rückschlüsse hinsichtlich der Formerfordernis-

se „schriftlich“ bzw. „elektronisch“ nach § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) zu.  

Demgegenüber werden die Begriffe „schriftlich“ bzw. „elektronisch“ in §§ 126 und 126a BGB 

definiert:  

Die Schriftform ist gemäß § 126 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) nur eingehal-

ten, wenn das Netzanschlussbegehren schriftlich abgefasst worden ist und „von dem Ausstel-

ler eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigtem Handzeichen 

                                                 

6
  Vgl. zum Begriff „Schrift“ unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Schrift. 

7
  Vgl. zum Begriff „Elektronik“ unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Schrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik
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unterzeichnet“ wird. Nach § 126 Abs. 4 BGB ist auch eine notarielle Beurkundung zulässig. 

Nicht erforderlich für die Anwendung von § 126 BGB ist, dass § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 

(neu) den Begriff „Schriftform“ enthält. Vielmehr ist wie z.B. auch in § 32 Abs. 2 BGB ausrei-

chend, dass eine Erklärung gemäß dem Gesetzeswortlaut „schriftlich“ erfolgen muss8.  

Die elektronische Form wird gemäß § 126a BGB eingehalten, wenn der Aussteller der Er-

klärung dieser seinen Namen hinzufügt und das elektronische Dokument mit einer qualifizier-

ten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versieht. Werden diese Anforderungen 

nicht eingehalten, entspricht die Erklärung nicht der „elektronischen Form“ nach § 126a BGB.  

Eine Übersendung des Netzanschlussbegehrens per Telefax oder per E-Mail ist eine Erklä-

rung per Textform nach § 126b BGB. Diese Form erfüllt nicht die Voraussetzungen der 

Schriftform oder der elektronischen Form nach § 126 oder § 126a BGB9.  

Hiervon wird in der Rechtsprechung dann eine Ausnahme gemacht, wenn es sich um schrift-

lich vorzunehmende Prozesshandlungen handelt, die als Schriftsätze per Telefax an ein Ge-

richt gesandt werden10. Dies ist nunmehr insofern in § 130 Nr. 6 der Zivilprozessordnung 

(ZPO) niedergelegt, allerdings mit dem Erfordernis der eigenhändigen Unterzeichnung vor 

Versendung. § 130a ZPO lässt unter bestimmten Umständen auch elektronisch versandte 

Dokumente zu.  

Nach mehrheitlicher Ansicht im BDEW-Gremium, das für die Rechtsfragen zum EEG zustän-

dig ist, sind die Vorgaben von § 130 Nr. 6 und § 130a ZPO aber nicht auf § 66 Abs. 18 Satz 2 

EEG 2012 (neu) anwendbar, weil § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) ausdrücklich ein 

„nachweislich schriftliches oder elektronisches Netzanschlussbegehren“ fordert. Die Erleich-

terungen im Rahmen der ZPO beruhen teilweise auf Richterrecht, teilweise auf Regelungen, 

die diesen Gerichtsentscheidungen nachgeformt worden sind. Die Anwendung dieser Rege-

lungen bzw. Rechtsgrundsätze sind durch den insoweit klaren Wortlaut von § 66 Abs. 18 Satz 

2 EEG 2012 (neu), insbesondere durch die Differenzierung zwischen „schriftlich“ und „elekt-

ronisch“, was wiederum auf § 126 und § 126a BGB rekurriert, hier ausgeschlossen. Unschäd-

lich ist es aufgrund der Gegenüberstellung von „schriftlich“ und „elektronisch“ auch, dass § 66 

Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) nur ein „schriftliches Netzanschlussbegehren“ fordere, und 

nicht die Begriffe „Schriftform“ bzw. „schriftliche Form“ nach § 126 BGB beinhaltet, da hier-

durch klargestellt ist, dass der Gesetzgeber mit „schriftlich“ die Schriftform nach § 126 BGB 

gemeint hat11. Der BDEW schließt sich dieser Ansicht an.  

Für die Heranziehung der Definitionen der Begriffe „schriftlich“ und „elektronisch“ nach § 126 

und § 126a BGB spricht auch, dass der Gesetzgeber in § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) 

eine Dualität von bereits eingeführten bzw. definierten Begriffen „nachweislich ein schriftli-

ches oder elektronisches Netzanschlussbegehren“ verwendet hat. Hätte er insbesondere 

anstelle des Begriffes „schriftlich“ einen Begriff wählen wollen, der weniger strenge Forman-

forderungen als nach § 126 BGB stellt, hätte er auch den Begriff „Textform“ nach § 126b BGB 

                                                 
8
  Einsele, in: Münchener Kommentar, BGB, § 126 Rdn. 3.  

9
  Lützen, NJW 2012, S. 1627, 1628. 

10
  GmS-OGB, NJW 2000, S. 2340, Tz. 14-16; vgl. Lützen, NJW 2012, S. 1627, 1628; Einsele, in: Münchener 

Kommentar, BGB, § 126 Rdn. 5, m.w.N.  
11

  So grundsätzlich auch Lützen, NJW 2012, S. 1627, 1628 und 1630. 
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verwenden können. Dieser Begriff wird z.B. in § 2 Abs. 1 Satz 1 StromGVV oder auch in 

§ 312h und § 355 Abs. 1 Satz 2 BGB benutzt. Dass dieser Begriff nicht verwendet worden ist, 

spricht nach Auffassung des BDEW dafür, dass mit dem Begriff „schriftlich“ in § 66 Abs. 18 

Satz 2 EEG 2012 (neu) nicht der Begriff „Textform“ nach § 126b BGB, sondern der Begriff 

„Schriftform“ bzw. „schriftlich“ nach § 126 BGB gemeint war.  

Hiergegen spricht auch nicht, dass § 5 Abs. 5 EEG 2012 die Vorlage eines Netzanschlussbe-

gehrens nicht an eine bestimmte Form knüpft. Die Formfreiheit ist nach Ansicht des BDEW 

nicht auf § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) übertragbar. Hätte der Gesetzgeber in § 66 

Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) dasselbe Netzanschlussbegehren gemeint, wie in § 5 Abs. 5 

EEG 2012, hätte er in § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) auch wie folgt auf § 5 Abs. 5 EEG 

2012 Bezug nehmen können: 

 „… nachweislich ein Netzanschlussbegehren nach § 5 Abs. 5 unter Angabe …“.  

Dadurch, dass er stattdessen „nachweislich ein schriftliches oder elektronisches Netzan-

schlussbegehren“ verlangt hat, ist dies gegenüber dem allgemeinen Netzanschlussbegehren 

nach § 5 Abs. 5 EEG 2012 ein qualifiziertes Netzanschlussbegehren.  

Warum nun „ein schriftliches oder elektronisches Netzanschlussbegehren“ kein solches nach 

§§ 126 und 126a BGB sein kann, lässt sich nach Auffassung des BDEW nicht aus den Aus-

führungen der Rdn. 36 und 37 des Hinweisentwurfs ablesen. Erkennbar stellt der Gesetzge-

ber an das Netzanschlussbegehren nach § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) höhere Form-

anforderungen als an das Netzanschlussbegehren nach § 5 Abs. 5 EEG 2012. Der Gesetz-

geber geht aufgrund dieser Formanforderungen davon aus, dass eine Erklärung, die diesen 

Anforderungen nicht genügt, die in § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) bezeichnete Rechts-

folge nicht auslösen kann und soll.  

Hierbei trägt nach Auffassung des BDEW auch das Argument der Clearingstelle EEG nicht, 

dass die Differenzierung zwischen einer Telefax-Übermittlung des Netzanschlussbegehrens 

und einer Übermittlung per Post eine willkürliche Differenzierung sei (Rdn. 39). Der Anlagen-

betreiber bzw. Einspeisungswillige kannte am 23. Februar 2012 die Differenzierung zwischen 

mündlichem oder sonstigem Netzanschlussbegehren nach den Feststellungen der Clearing-

stelle EEG noch nicht. Dementsprechend kann es immer zu einer vom Anlagenbetreiber bzw. 

Einspeisungswilligen nicht vorhergesehenen bzw. vorhersehbaren Differenzierung zwischen 

einem mündlich vorgetragenen und nach § 5 Abs. 5 EEG 2012 wirksamen Netzanschlussbe-

gehren, und einem schriftlichen oder elektronischen Netzanschlussbegehren im Sinne von 

§ 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) kommen, das nach letztgenannter Regelung unter-

schiedliche Rechtsfolgen auslöst.  

Darüber hinaus ist das Schriftformerfordernis bzw. das Erfordernis der elektronischen Form 

auch nicht die einzige Verschärfung der Anforderungen eines Netzanschlussbegehrens in 

§ 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 23012 (neu) gegenüber § 5 Abs. 5 EEG 2012. § 66 Abs. 18 Satz 2 

EEG 2012 (neu) fordert außerdem, dass „für die Anlage vor dem 24. Februar 2012 nachweis-

lich ein schriftliches oder elektronisches Netzanschlussbegehren unter Angabe des genauen 

Standorts und der zu installierenden Leistung der Anlage gestellt worden ist“. Diese beiden 

Anforderungen gehen über die nach § 5 Abs. 5 und 6 EEG 2012 hinaus. So konnte ein Anla-
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genbetreiber am 23. Februar 2012 auch nach den Bekundungen der Clearingstelle EEG nicht 

wissen, dass ein von ihm an diesem Tage auf dem Postweg abgegebenes Netzanschlussbe-

gehren den Netzbetreiber nicht mehr vor dem 24. Februar 2012 erreichen konnte. Auch die 

im Rahmen der Ankündigung der Novelle am 23. Februar 2012 verfügbaren Informationen 

erwähnen sämtliche Qualifikationen des Netzanschlussbegehrens in § 66 Abs. 18 Satz 2 

EEG 2012 nicht12. Trotzdem hat der Gesetzgeber diese Frist gesetzt.  

Der Anlagenbetreiber konnte außerdem bei Abgabe dieses Netzanschlussbegehrens nicht 

wissen, dass er hierin den genauen Standort und die zu installierende Leistung der Anlage 

angeben musste, um die Rechtsfolge des § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) auszulösen. 

Ein Netzanschlussbegehren muss daher nach § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) im Ge-

gensatz zu § 5 Abs. 5 und 6 EEG 2012  

- in zeitlicher Hinsicht vor dem 24. Februar 2012, 

- in formeller Hinsicht schriftlich oder elektronisch und  

- in inhaltlicher Hinsicht unter Angabe des genauen Standorts und der zu installieren-

den Leistung der Anlage  

gestellt worden sein. Alleine diese vom Gesetzgeber ausdrücklich und folglich bewusst vor-

gesehenen Verschärfungen gegenüber der Rechtslage nach § 5 Abs. 5 EEG 2012 erlauben 

es nicht, von „größeren Argumentationsnöten“ hinsichtlich strengerer Anforderungen an die 

Schrift- und elektronische Form zu sprechen, wie dies die Clearingstelle EEG in Rdn. 39 des 

Hinweisentwurfs tut. Aus diesen Anforderungen ist vielmehr ablesbar, dass der Gesetzgeber 

nicht jedes Netzanschlussbegehren nach § 5 Abs. 5 und 6 EEG 2012 im Anwendungsbereich 

von § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) sehen wollte, sondern insbesondere aufgrund der 

Frist „vor dem 24. Februar 2012“ deutlich strengere Anforderungen an das Netzanschlussbe-

gehren stellte.  

Diesem Befund steht auch nicht entgegen, dass es sich bei dem Netzanschlussbegehren 

nach § 5 Abs. 5 und 6 sowie nach § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) um eine rechtsge-

schäftsähnliche Handlung handeln könnte. Läge dies vor, nimmt die Rechtsprechung13 

grundsätzlich eine analoge Anwendung der §§ 126 und 126a BGB auf diese Handlungen an. 

Demgegenüber nimmt die Rechtsliteratur generell eine direkte Anwendbarkeit der Regelun-

gen in §§ 126 und 126a BGB auf rechtsgeschäftsähnliche Handlungen an14. Kommt die Clea-

ringstelle in Rdn. 37 a.E. im Gegensatz zu Rdn. 32 zu dem Schluss, dass die Einordnung des 

Netzanschlussbegehrens als sog. geschäftsähnliche Handlung, für die die analoge Anwend-

barkeit der Vorschriften des BGB zu Willenserklärungen unsicher und ggf. vom Einzelfall ab-

hängig ist, den Befund stützt, dass sich der Passus „schriftlich oder elektronisch“ in § 66 Abs. 

18 Satz 2 EEG 2012 (neu) nicht als Formerfordernis im engeren Sinne der §§ 126 bis 127 

BGB verstehen lässt, verkehrt diese Ansicht das Prinzip von Regel/Ausnahme ins Gegenteil. 

Jedenfalls ist aus den Ausführungen unter Rdn. 33 ff. nicht ablesbar, warum hier – mit dem 

                                                 
12

  Pressekonferenzmitschnitt unter http://www.bmu.de/mediathek/videos/doc/48394.php, Pressemitteilung 
unter http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/48390.php.  

13
  BAG, NJW 2003, S. 843, 844; BAG, NZA 2009, S. 627, Tz. 30-47; NZA 2009, S. 622, Tz. 33-35.  

14
  Ulrici, NJW 2003, S. 2053, 2055; Röger, NJW 2004, S. 1764, 1765 f.; Einsele, in: Münchener Kommentar, 

BGB, 6. Aufl., § 126 Rdn. 4.  

http://www.bmu.de/mediathek/videos/doc/48394.php
http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/48390.php
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BAG und entgegen der Literatur – überhaupt ein Ausnahmefall von §§ 126 und 126a BGB 

angenommen werden kann.  

Dem steht allerdings nach ebenfalls in dem zuständigen Gremium des BDEW vertretener 

Auffassung entgegen, dass der Begriff „elektronisch“ im EEG durchaus auch ohne Bezug auf 

die Formvorschrift des § 126a BGB verwendet wird. Speziell im Hinblick auf die massenge-

schäftstauglichen Verfahren ist eine „elektronische Übermittlung“ vorgegeben. Entsprechend 

den Vorgaben der Festlegung der Bundesnetzagentur GPKE ist hier Konsens, dass es sich 

nicht um eine Übermittlung nach den Vorgaben des § 126 BGB handelt. Insbesondere für 

Fälle, in denen die Netzbetreiber die Entgegennahme von Netzanschlussbegehren auf elekt-

ronischem Weg – bspw. über ihre Internetplattform – eröffnen, kann mit der Formulierung 

„elektronisch“ folglich schlicht der Übertragungsweg beschrieben sein, um mündliche und 

damit besonders beweisproblematische Netzanschlussbegehren von der Übergangsregelung 

auszuschließen. 

Die Auslegung im Rahmen der Gesetzeshistorie und der –genese ist unergiebig, weil § 66 

Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) keine Vorgängerregelung hatte und sich aus den Gesetzes-

materialien15 keine Anhaltspunkte dafür gewinnen lassen, wie die Begriffe „schriftlich oder 

elektronisch“ zu definieren sind.  

Die Auslegung nach der Teleologie führt demgegenüber nach BDEW-Auffassung zu einem 

anderen als der von der Clearingstelle im Hinweisentwurf dargestellten Rechtsansicht. Der 

Deutsche Bundestag hat ausweislich der Ausführungen in der Beschlussempfehlung seines 

Umweltausschusses zu diesem Gesetz die Verschärfungen der Anforderungen an das Netz-

anschlussbegehren nach § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) gegenüber § 5 Abs. 5 und 6 

EEG 2012 bewusst gesetzt und damit zahlreiche Netzanschlussbegehren, die diese Anforde-

rungen nicht erfüllen, ausgeschlossen16: 

„Insbesondere bei größeren Dachanlagen kann es im Einzelfall schwierig sein, sie bis 

Ende März 2012 in Betrieb zu nehmen, selbst wenn die ersten relevanten Investitio-

nen bereits vor der Einbringung des Gesetzentwurfs in den Bundestag ausgelöst wur-

den. Aus diesem Grund wird eine weitere Übergangsfrist gewährt. Diese geht davon 

aus, dass relevante Investitionen für solche größeren Anlagen in der Regel nicht getä-

tigt werden, bevor ein Netzanschlussbegehren gestellt wurde. Dieses Netzanschluss-

begehren muss vor dem 24. Februar 2012 gestellt worden sein. Auch wenn nach die-

sem Zeitpunkt noch Netzanschlussbegehren gestellt wurden, z.B. weil auf eine ent-

sprechende Vertrauensschutzregelung spekuliert wurde, konnte sich kein schutzwür-

diges Vertrauen verfestigen, nachdem die Gesetzesänderung am 23. Februar 2012 in 

der Bundespressekonferenz öffentlich angekündigt worden war. Die Übergangsrege-

lung ermöglicht eine Fertigstellung der Anlage bis zum 30. Juni 2012. Die Anlage 

muss bis zu diesem Zeitpunkt nach dem neuen „technischen“ Inbetriebnahmebegriff in 

Betrieb genommen sein, der am 1. April 2012 in Kraft tritt.“ 

                                                 
15

  BT-Drs. 17/9152, S. 36. 
16

  BT-Drs. 17/9152, S. 36. 
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Gleiches gilt im Zweifel auch für das Erfordernis der Schrift- bzw. der elektronischen Form 

nach § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) gegenüber § 5 Abs. 5 und 6 EEG 2012.  

Hierbei ist außerdem zu beachten, dass das Erfordernis einer Schrift- bzw. der elektronischen 

Form nach §§ 126 und 126a BGB in erheblich höherem Maße eine Beweisfunktion erfüllt und 

damit gerade bei Übergangsregelungen, die an bestimmte Fristen gebunden sind, relevant 

sein kann. Eine elektronische Post (E-Mail), die nicht die Anforderungen nach § 126a BGB 

erfüllt, erfüllt hinsichtlich des Versenders, des Versendungszeitpunktes und des Inhalts in 

deutlich geringerem Maße die Identitäts-, Echtheits- und Verifikationsanforderungen und da-

mit die Nachweisanforderungen, als eine solche mit qualifizierter elektronischer Signatur nach 

§ 126a BGB17. Insbesondere ist aus einer einfachen E-Mail nicht zwingend auf den Versen-

der zu schließen. Nimmt die Clearingstelle EEG zumindest eine Projektbezogenheit des 

Netzanschlussbegehrens an, wenn nicht sogar eine Personenbezogenheit (Nr. 4 der Ent-

scheidung im engeren Sinne, Rdn. 11, 22ff. des Hinweisentwurfs), ließe sich hier durch eine 

elektronische Signatur das Missbrauchspotential erheblich eindämmen und damit eine deut-

lich höhere Rechtssicherheit herstellen.  

Diese Ausführungen gelten umso mehr für eine urschriftliche Erklärung nach § 126 BGB, 

speziell hinsichtlich der Person des Ausstellers und des Inhaltes des Netzanschlussbegeh-

rens. Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber in § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) ausdrück-

lich von einem „nachweislich (…) schriftlichen oder elektronischen Netzanschlussbegehren“ 

spricht. Dies legt nahe, dass die Nachweisfunktion, die bspw. bei einer Telefax- oder E-Mail-

Übersendung deutlich gegenüber §§ 126 und 126a BGB eingeschränkt ist, dem Gesetzgeber 

besonders wichtig gewesen ist.  

Dementsprechend wird auch nach Sinn und Zweck von § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) 

mehrheitlich vertreten, dass die Begriffe „schriftlich oder elektronisch“ in § 66 Abs. 18 Satz 2 

EEG 2012 (neu) ausschließlich die schriftliche oder elektronische Form nach §§ 126 und 

126a BGB meinen. Allerdings kann diese Problematik auch im Rahmen der Nachweispflicht 

gelöst werden. 

Als Fazit zu den Begriffen „schriftlich oder elektronisch“ ergibt sich nach Ansicht des BDEW 

aus gesetzessystematischen und aus teleologischen Gründen, dass der Gesetzgeber mit 

dem Begriff „schriftlich“ in § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) ausschließlich die schriftliche 

Form nach § 126 BGB gemeint hat. Nach Abwägung der Argumente in der Diskussion um 

das Tatbestandsmerkmal „elektronisch“ sollte für die Auslegung dieses Begriffes in § 66 Abs. 

18 Satz 2 EEG 2012 (neu) die Definition des § 126a BGB herangezogen werden. Dement-

sprechend ist bei Übersendung des Netzanschlussbegehrens per Telefax oder per E-Mail 

diese Übergangsregelung nicht anwendbar. Da § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 in der Fas-

sung des EEG-Änderungsgesetzes ausdrücklich die Schrift- bzw. elektronische Form erfor-

dert, darf von diesem Formerfordernis auch nicht abgewichen werden. Insbesondere sind die 

Form-Erleichterungen nach § 127 BGB hier nicht anwendbar, da diese nur bei einer durch 

Rechtsgeschäft, d.h. weitestgehend durch Vertrag, bestimmten „Schriftform“ anwendbar sind. 

                                                 
17

  Vgl. Einsele, in: Münchener Kommentar, BGB, 6. Aufl., § 126 Rdn. 1 und § 126a Rdn. 22 ff.; Ellenberger, 
in: Palandt, BGB, 71. Aufl., § 126a Rdn. 5. 
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Bei § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) ergibt sich das Schriftformerfordernis aber durch 

gesetzliche Anordnung.  

Ein nur mündlich gestelltes Netzanschlussbegehren erfüllt die Formvoraussetzungen nach   

§  66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) gar nicht, weshalb die Regelung auch auf solche Netz-

anschlussbegehren nicht anwendbar ist, auch wenn dies z.B. in einem Callcenter protokolliert 

worden sein sollte. Ein Verschulden des Netzbetreibers, wenn er nicht auf die notwendige 

Schriftform hingewiesen hat und das Netzanschlussbegehren formlos entgegengenommen 

hat, ist nicht gegeben, da die Übergangsregelung zu diesem Zeitpunkt auch dem Netzbetrei-

ber nicht bekannt war.  

 

d) Überschreitung der im Rahmen des Netzanschlussbegehrens genannten Anla-

genleistung 

Der BDEW weist darauf hin, dass die Ansicht der Clearingstelle EEG in Rdn. 25 des Hin-

weisentwurfs, wonach die später installierte Leistung die im Rahmen des Netzanschlussbe-

gehrens genannte Leistung auch geringfügig übersteigen darf, unscharf ist und daher für den 

Anlagenbetreiber ein Missbrauchspotential birgt. § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu) bezieht 

sich ausschließlich auf die „zu installierenden Leistung der Anlage“, die im Rahmen des 

Netzanschlussbegehrens mitgeteilt worden ist.  

Der vom Gesetzgeber in der Beschlussempfehlung des Umweltausschusses des Deutschen 

Bundestages zu § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (neu)18 hervorgehobene Vertrauensschutz 

kann daher nur soweit gehen, wie der Anlagenbetreiber bzw. der Einspeisungswillige tatsäch-

lich eine zu installierende Anlagenleistung im Rahmen des Netzanschlussbegehrens ange-

meldet hat. Jegliche Überschreitungen müssen durch Umstände begründet sein, die nicht in 

der Person des Anlagenbetreibers liegen, um einen Missbrauch zu vermeiden. Hierbei wird 

auf § 23 Abs. 3 EEG 2012 und auf § 66 Abs. 1 Nr. 12 Satz 2 EEG 2012 (neu) verwiesen, wo-

nach eine überschießende Leistung vergütungsseitig anders beurteilt werden muss, als die 

bisherige Leistung der Anlage. Die gleiche Rechtsfolge lässt sich auch aus § 16 Abs. 2 Satz 2 

EEG 2009 bzw. § 17 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2012 ablesen.  

Faktisch haben jedenfalls Äußerungen des Gesetz- und Verordnungsgebers z.B. hinsichtlich 

der Zulässigkeit geringfügiger Verunreinigungen bei Biomasse19 oder der Zulässigkeit fossiler  

Zünd- und Stützfeuerung ohne prozentuale Begrenzung20 nicht zur Rechtsklarheit sondern zu 

Unsicherheiten im Rahmen der Gesetzesanwendung geführt.  

 

 

Ansprechpartner: 
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  BT-Drs. 17/9152, S. 36. 
19

  Vgl. amtliche Begründung der Biomasseverordnung, BT-Drs. 14/3489, S. 7. 
20

  Vgl. Begründung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie zum EEG 
2000, BT-Drs. 14/2776, S. 21. 
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